
Erziehungsbeauftragung
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz „Aufsichtszettel“ / „Muttizettel“

Die/der Erziehungsberechtigte/r (Vater, Mutter,… - siehe *1 )

Name: Vorname:

Kopie Personalausweis: Telefon:

Rückseite

überträgt gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 Jugendschutzgesetz die Aufgabe der Personenaufsicht für seine/n 

minderjährigen Sohn / Tochter:

Name: Vorname:

Geb.-Datum:

für die Dauer des Aufenthaltes während der Veranstaltung:

am:

auf nachstehende, volljährige, erziehungsbeauftragte Person (Aufsichtspflichtige/r siehe *2):

Name: Vorname:

Strasse: PLZ, Ort:

Geb.-Datum: PA-Nr:

(Ort, Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)

Erziehungsberechtigter (*1) Aufsichtspflichtiger (*2)

*4.) Wer Unterschriften fälscht, muss wegen Urkundenfälschung mit einer Freiheitsstrafe rechnen (§21 7StGB). Jegliche Betrugsversuche werden von uns zur 

Vorderseite

(Alle Daten ausser Name, Vorname und Unterschrift können geschwärzt werden)

nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht.

*1.) personensorgeberechtigte Person im Sinne des Gesetzes (§ 1 Abs. 1 Nr.3 JuSchG) ist, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person 
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aufgrund einer Vereinbarung mit der erziehungsberechtigten Person, auf die noch nicht volljährige Person dieser Vereinbarung, die Aufsichtspflicht übernimmt.

*2.) erziehungsbeauftragte Person im Sinne des Gesetzes (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG) ist jede Person über 18 Jahre,  soweit sie auf Dauer oder zeitweise 

während der Veranstaltung anwesend sein. Der Besuch ohne die genannte volljährige Aufsichtsperson ist nicht zulässig!

*3.) Der Besuch kann nur dann erfolgen, sofern es sich nachweislich um die oben aufgeführte Aufsichtsperson handelt, außerdem muss diese Person 

und einer Kopie des Personalausweises des Erziehungsberechtigten!

Anzeige gebracht! Gültig nur in Verbindung mit einem Personalausweis, Führerschein oder Pass des Aufsichtspflichtigen 


